
Wissen, was läuft – ob in Wohnungs-, 
Steuer- Stadtentwicklungs-, Sozial- oder 
Energiepolitik. In Europa, in Deutschland 
und in den Regionen. Dafür steht die wi. 
In den kommenden Wochen werden im 
Jubiläumsjahr 2018 neben den bisheri-
gen Chefredakteuren der wi auch woh-
nungspolitische Entscheider aus Fraktio-
nen, Ausschüssen und Ministerien zu Wort 
kommen. Wie die Personalverteilung der 
politischen Spitzenämter für die nächsten 

vier Jahre aussieht, wird sich in der heißen 
Phase der Koalitionsbildung in Kürze zei-
gen. Die wi berichtet auch darüber hoch-
aktuell aus dem Herzen der Hauptstadt 
– direkt vom politischen Geschehen und 
über spannende Hintergründe. Seit 2017 
sitzt die Redaktion in Berlin-Mitte nur 
einen Steinwurf entfernt von Bundestag, 
Kanzleramt, Ministerien und Parteizentra-
len. Werfen Sie zum Start des Jubiläumsjah-
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Aktuelle Meldungen

Baupreise stark gestiegen

Die Preise für den Neubau konventionell 
gefertigter Wohngebäude in Deutsch-
land sind im November 2017 gegenüber 
November 2016 um 3,4 Prozent gestie-
gen. Das ist der höchste Anstieg der 
Baupreise seit 10 Jahren. Wie das Sta-
tistische Bundesamt am 10. Januar 2018 
weiter mitteilte, hatte der Preisanstieg 
im August 2017 im Jahresvergleich bei 
3,1 Prozent gelegen. Von August 2017 
auf November 2017 erhöhten sich die 
Baupreise um 0,7 Prozent. Die Preise 
für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden 
stiegen von November 2016 bis Novem-
ber 2017 um 3,8 Prozent, für Ausbauar-
beiten nahmen sie um 3,2 Prozent zu. 
Die Preise für Instandhaltungsarbeiten 
an Wohngebäuden waren im Novem-
ber 2017 um 3,7 Prozent höher als im 
Vorjahr.  (wi) 

Mehr Bauaufträge

Im Oktober 2017 waren die Umsätze 
im Bauhauptgewerbe um 4,5 Prozent 
höher als im Oktober 2016. Wie das 
Statistische Bundesamt nach vorläufigen 
Ergebnissen weiter mitteilte, waren im 
Oktober 2017 im Bauhauptgewerbe 2,1 
Prozent mehr Beschäftige tätig als im 
Vorjahresmonat.  (wi) 

Weniger Gerichtsverfahren

Die Zahl der Gerichtsprozesse zwischen 
Mietern und Vermietern sinkt, wie die 
Berliner Zeitung am 9. Januar 2018 
berichtete. 2016 gab es rund 247.000 
Verfahren und damit nach Angaben des 
Deutschen Mieterbundes so wenige wie 
1990 nicht.  (wi) 

Ausgabe 11. Januar 20182

Die wi wird 70! Wissen, was in der Wohnungs
politik läuft – jede Woche neu

Berlin – Heute vor genau 70 Jahren hatten die ersten Leser sie auf dem Schreib
tisch: die erste Ausgabe der neuen wöchentlichen Fachzeitschrift wi. Damals 
noch unter dem Namen „Wohnungswirtschaftliche Informationen“ wurde die 
wi bereits vor der Gründung der Bundesrepublik zum brandaktuellen Infor
mationsheft und bundesweiten Sprachrohr der Wohnungswirtschaft. Woche 
für Woche bieten die Wohnungspolitischen Informationen seitdem als einzi
ge Fachzeitschrift in Deutschland kompakt Berichte über alle relevanten woh
nungspolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie Entscheidungen 
auf EU, Bundes, Länder und Kommunalebene. 

wi-Titelseiten aus sieben Jahrzehnten – von 1948 bis 2018
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res 2018 einen Blick in die allererste Aus-
gabe der wi. An der abgebildeten Titelseite 
unten rechts werden Sie erkennen, wie sehr 
sich die Wohnungspolitischen Informatio-
nen im Laufe der Jahre gewandelt haben 
– am Ausschnitt unten links aber auch, wie 
viel thematisch im Vergleich zum Jahr 1948 
doch gleich geblieben ist. In den kommen-
den Ausgaben können Sie immer mal wie-
der Historisches, Überraschendes und Aktu-
elles aus sieben Jahrzehnten wi entdecken. 
Beim Blättern und Stöbern wünscht Ihnen 
die wi-Redaktion weiterhin viel Freude und 
eine interessante Lektüre!  (schi) 

 Fortsetzung von Seite 1

Wer hätte es gedacht: Schon vor 70 
Jahren hatten Wohnungswirtschaft-
ler mit sehr ähnlichen Herausfor-
derungen zu kämpfen wie im Jahr 
2018. Angesichts der Wohnungs-
not nach den großen Zerstörun-
gen des Zweiten Weltkriegs waren 
„Typenpläne für Klein- und Kleinst-
wohnungen“ gefragt. Auch sieben 
Jahrzehnte später sind Typenbauten 
in Deutschland wieder hochaktuell. 
Infolge der mangelnden Bautätig-
keit der letzten rund 20 Jahre, der 
unerwartet hohen Zuwanderung und 
explodierenden Baukosten sind Bau- 
und Wohnungsunternehmen aktuell 
dabei, mit Wohngebäuden in modu-
larer und serieller Bauweise einen 
Beitrag zur Behebung des Woh-
nungsmangels zu leisten.   

 Weitere Infos zum  

aktuellen Wettbewerb Serielles Bauen 

finden Sie hier: web.gdw.de/wohnen-

und-stadt/serielles-bauen        Die Titelseite der ersten Ausgabe der wi vor 70 Jahren – damals noch „Wohnungswirtschaftliche 
Informationen“ – Doppelausgabe vom 10. und 17. Januar 1948
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Typenbauten waren bereits 1948 ein 
Thema – auch in der wi.
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Europäische Gebäuderichtlinie: EU erzielt vorläufige Einigung

Brüssel – Der estnische Ratsvorsitz der Europäischen Union (EU) hat am 19. Dezember 2017 eine vorläufige Einigung mit 
dem Europäischen Parlament über eine überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden erzielt. 
Die Richtlinie soll die Energieeffizienz fördern und die Energieeinsparungen im Bausektor erhöhen. Sie bringt die beste
henden Vorschriften unter Berücksichtigung der jüngsten technologischen Entwicklungen auf den neuesten Stand.

Der Energieverbrauch von Gebäuden in der 
EU mache derzeit 40 Prozent der Gesamt-
energie aus, heißt es von Seiten der estni-
schen Ratspräsidentschaft. Die Steigerung 
der Energieeffizienz sei einer der billigsten 
und effektivsten Wege, den Energiever-
brauch zu senken und zu den Klimazielen 
beizutragen.

Ein finales Dokument liegt aktuell noch 
nicht vor und wird voraussichtlich erst Ende 
Januar 2018 verfügbar sein. In der Pres-
semitteilung des Europäischen Rates vom 
19. Dezember 2017 sind folgende Punkte 
konkret benannt:

Langfristige Sanierungsstrategien 
Die Mitgliedstaaten müssen nun langfris-
tige Sanierungsstrategien aufstellen, um 
die Förderung für Gebäudesanierungen 
bis 2050 auf hocheffiziente und entkar-
bonisierte Gebäude zu konzentrieren. Um 
Investitionsentscheidungen zu lenken, müs-
sen die Mitgliedstaaten den Mechanismen 
zur Einbeziehung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) besondere Aufmerk-
samkeit widmen, den energetisch schlech-
teren Gebäudebestand gezielt behandeln 
und die Risiken von Energieeffizienzmaß-
nahmen für Investoren verringern.

Förderung der Elektromobilität
Neu im Vergleich zur bestehenden Verord-
nung ist, dass die überarbeitete Richtlinie 
Elektromobilität fördern will. In Gebäuden 
mit mehr als 10 Parkplätzen werden Min-
destanforderungen für die Einführung von 
Ladestationen für Elektroautos festgelegt. 

In neuen Nichtwohngebäuden und Nicht-
wohngebäuden, die größeren Renovie-
rungsarbeiten unterzogen werden, wird für 
mindestens einen von fünf Parkplätzen die 
Installation von mindestens einem Ladesta-
tionspunkt und einer Leitungsinfrastruk-
tur für die Installation von Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge erforderlich werden. 
Die Mitgliedstaaten werden bis 2025 die 
Voraussetzungen für die Einrichtung einer 
Mindestanzahl von Ladestationen für alle 
Nichtwohngebäude mit mehr als zwanzig 
Parkplätzen festlegen.

Die Elektromobilität in Wohngebäuden 
fand in der Pressemitteilung des Rats keine 
gesonderte Erwähnung. Dem Spitzenver-
band der Wohnungswirtschaft GdW wurde 
mitgeteilt, dass für neue Wohngebäude 
und für Wohngebäude mit mehr als 10 
Parkplätzen, die größeren Renovierungs-

arbeiten unterzogen werden, verpflichtend 
Leerrohre zu installieren sind. Dies ist im 
Vergleich zur ursprünglichen Forderung 
nach verpflichtendem Einbau von E-Lade-
stationen ein großer Forstschritt.

Intelligente Gebäudeanpassung
Ein freiwilliger „Smart Readiness Indica-
tor“ wird von der Kommission entwickelt, 
um zu bewerten, inwieweit Gebäude ihren 
Betrieb an die Bedürfnisse der Bewohner 
intelligent anpassen können. An der Ent-
wicklung des dieses Indikators sind der 
europäische Dachverband Housing Europe 
und der GdW als Experten in einer Arbeits-
gruppe der EU-Kommission beteiligt.

Datenbanken für Gesamtenergieeffi
zienz
Die überarbeitete Richtlinie wird den Auf-
bau von Datenbanken für die Gesamtener-
gieeffizienz klarstellen. Mitgliedstaaten 
können beschließen, diese freiwillig zu nut-
zen. Die Datenerhebung beschränkt sich 
auf öffentliche Gebäude, für die Energie-
ausweise ausgestellt wurden. Der Daten-
schutz soll sichergestellt werden, indem 
anonymisierte Daten ausschließlich zu For-
schungszwecken und für den Bauherrn zur 
Verfügung gestellt werden.

Einheitliche Schwelle für AnlagenIns
pektionen
Inspektionen von Heizungs- und Klimaanla-
gen in Gebäuden werden vereinfacht. Die 
neuen Rechtsvorschriften erkennen die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Festlegung geeigneter Inspektionsmaßnah-
men und die Häufigkeit der Inspektionen 
an. Die einheitliche Schwelle für alle Ins-
pektionen wird 70 Kilowatt betragen. Dar-
über hinaus wird eine Machbarkeitsstudie 
durchgeführt, um möglicherweise Inspek-
tionen für eigenständige Lüftungssysteme 
einzuführen. 

Um den Prozess der Steigerung der Energie-
effizienz zu vereinfachen und die Kosten für 
Inspektionen zu rationalisieren, können wirk-
same Alternativen wie Beratung geschaffen 
werden. Gebäude müssten bis 2025 nur 
dann mit Automatisierungs- und Kontroll-
systemen ausgestattet werden, wenn dies 
technisch und wirtschaftlich machbar ist.

Der Einsatz intelligenter Technologien und 
die Integration erneuerbarer Energien zur 
Anpassung und Reduzierung des Energie-
verbrauchs soll als integraler Bestandteil 
zukünftiger intelligenter Gebäude von den 

Mitgliedsstaaten gefördert werden. Gebäu-
detechnische Systeme zur Automatisierung 
und Steuerung müssen bis zum Jahr 2025 
nur noch dann eingebaut werden, sofern sie 
technisch und wirtschaftlich sinnvoll sind.

Nächste Schritte
Zwei Triloge – also Verhandlungen zwi-
schen EU-Parlament, -Rat und -Kommis-
sion – fanden am 7. November und 5. 
Dezember 2017 statt. Nach dem dritten 
und abschließenden Trilog müssen die 
Mitgesetzgeber Rat und Parlament den 
Abschluss bestätigen. Die EU-Botschaf-
ter werden befragt, um den vorläufigen 
Text noch im Januar zu analysieren und 
zu verabschieden. Die endgültige Analyse 
und Genehmigung des Abkommens wird 
Anfang 2018 erwartet.

Sobald die Richtlinie formell angenommen 
ist, wird sie im Amtsblatt der EU veröffent-
licht, und die Gesetzgebung tritt 20 Tage 
später in Kraft. Die Umsetzungsfrist für 
diese Gesetzgebung beträgt 20 Monate.

Hintergrund
Die Überarbeitung der Richtlinie über 
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäu-
den ändert die Richtlinie 2010/31/EU und 
ergänzt Maßnahmen im Rahmen der Ener-
gieeffizienzrichtlinie sowie der EU-Rechts-
vorschriften zur Energieeffizienz von Pro-
dukten. Es ist Teil des von der Kommission 
am 30. November 2016 vorgelegten Pakets 
„Saubere Energie“ als konkreter Vorschlag 
zur Umsetzung der Strategie für die Ener-
gieunion.

Das Hauptziel der Strategie der Energieunion 
besteht darin, bis 2030 und darüber hinaus 
auf eine Dekarbonisierung der EU-Wirtschaft 
hinzuarbeiten und gleichzeitig Wirtschafts-
wachstum, Verbraucherschutz, Innovation 
und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

In den Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom Oktober 2014 wurde ein indi-
katives Ziel einer Steigerung der Energie-
effizienz auf EU-Ebene um mindestens 27 
Prozent bis 2030 festgelegt. Der Rat einigte 
sich im Juni 2017 auf eine Verhandlungs-
position zur überarbeiteten Richtlinie über 
Energieeffizienz, mit der die EU-Energie auf 
ein Effizienzziel 30 Prozent für den Zeitraum 
2026 bis 2030 erhöht wird.  (öne/schi) 

 Weitere Infos finden Sie unter diesem 

 Kurz-Link: https://goo.gl/xDQ89x

Weiter auf Seite 4 
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AUS DEN VERBÄNDEN

 Fortsetzung von Seite 3

Der Spitzenverband der 
Wohnungswirtschaft GdW 
hat sich in der Diskussion 
um die Gebäuderichtlinie 
erfolgreich eingesetzt. In 
einer gemeinsamen Veran-

staltung am 26. September 2017 mit 
dem Generalsekretär der CDU im Euro-
päischen Parlament, Dr. Markus Pieper, 
und dem Fraktionsvorsitzenden der SPD 
im Europäischen Parlament, Jens Geier, 
haben der GdW sowie sein niederlän-
discher Partnerverband AEDES und der 
gemeinsame europäische Dachverband 

Housing Europe mit den Europaabge-
ordneten erörtert, was die die Woh-
nungswirtschaft europaweit für die 
Erreichung der Klimaziele schon leistet 
und noch leisten kann, wo aber auch 
die ökonomischen, sozialen und ökolo-
gischen Grenzen der Belastbarkeit einer 
sozial verantwortlichen Wohnungswirt-
schaft liegen. Die konstruktiven Hinweise 
des GdW sind vielfach in der Gesetzge-
bung zur Gebäuderichtlinie berücksich-
tigt worden. Der GdW begrüßt, dass der 
geplante Smart Readiness Indicator frei-
willig und die einheitliche Schwelle für 

Inspektionen erst ab 70 Kilowatt gelten 
soll. Zudem ist die vorgegebene tech-
nische und wirtschaftliche Evaluierung 
von gebäudetechnischen Systemen auf 
deren Notwendigkeit hin aus Sicht der 
Wohnungswirtschaft ebenso positiv zu 
beurteilen wie die technikoffene und 
vorbereitende Verlegung von Leerrohren 
statt einem verpflichtenden Einbau von 
E-Ladestationen.  

 Einen Bericht über die Brüsseler 

 Veranstaltung vom 26. September 2017  

finden Sie in der wi-Ausgabe 42/2017.

KOMMENTAR von Dr. Özgür Öner Leiter des GdW-Büros Brüssel
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Wohnungswirtschaft in Niedersachsen und Bremen mit Rekordinvestitionen – 
Förderbedingungen verhindern aber Wende am Wohnungsmarkt 
 
Hannover – Die 170 Mitgliedsunternehmen im Verband der Wohnungs und Immobilienwirtschaft Niedersachsen Bremen 
haben im vergangenen Jahr so viel investiert wie nie zuvor. Mehr als eine Milliarde Euro wurden für Wohnungsneubau 
und Bestandsmodernisierung ausgegeben. Das alles bei sozial verträglichen Mieten: Die niedersächsischen vdwMitglie
der verlangen derzeit eine durchschnittliche Nettokaltmiete von rund 5,50 Euro pro Quadratmeter, im Land Bremen liegt 
der Mietpreis mit circa 5,25 Euro pro Quadratmeter noch niedriger. 

Trotz aller Anstrengungen der 
Wohnungsgesellschaften und 
-genossenschaften zeichnen 
sich gerade in den nieder-
sächsischen Ballungsgebie-
ten große Versorgungslücken 
ab. „Wir weisen seit langem 
darauf hin, dass die Zahl der 
öffentlich geförderten Woh-
nungen dramatisch zurück-
gehen wird“, sagte vdw-Ver-
bandsdirektor Heiner Pott. 
„Dabei haben Landesregie-
rung und Wohnungswirtschaft 
das gleiche Ziel: Wir müssen 
und wollen mehr Wohnungen 
bauen.“ 
   
Mit dem neuen niedersächsi-
schen Umwelt- und Bauminis-
ter Olaf Lies will sich Pott auf 
eine verbesserte Förderkulisse 
verständigen. „Wir setzen dar-
auf, dass sich Niedersachsen 
dafür einsetzt, dass der Bund 
auch über das Jahr 2019 hin-
aus Kompensationsmittel für 
den sozialen Wohnungsbau bereitstellt“, so 
Pott. Aktuell sind dies 1,5 Milliarden Euro 
pro Jahr, die an die Länder gezahlt werden. 
 
Doch es geht Pott zufolge nicht nur um 
mehr Geld, sondern vor allem auch um 
die Art und Weise, wie Wohnungsbau 

gefördert wird: „Wenn die Landesförde-
rung nicht angenommen wird, so wie es 
die NBank mitteilt, müssen schnellstens 
die Rahmenbedingungen verändert wer-
den.“ Dazu gebe es seitens der Landesre-
gierung bereits erste positive Zeichen. In 
den Blick nimmt der vdw-Chef vor allem 

die explodierenden Baukosten: 
„Land und Kommunen müs-
sen alles dafür tun, dass sich 
diese Preisspirale nicht weiter-
dreht. Bei den Baulandpreisen 
ist das Maß längst voll. Außer-
dem benötigen wir ein Mora-
torium für energetische und 
bautechnische Anforderungen 
an den Wohnungsneubau. Und 
die Vorgaben durch die Landes-
bauordnung dürfen nicht wei-
ter verschärft werden.“
 
Der vdw-Verbandsdirektor 
warnte zudem davor, die Last 
des sozialen Wohnungsbaus 
den Wohnungsgenossenschaf-
ten aufzubürden: „Unsere 
Wohnungsgenossenschaften 
sind mit ihrer zurückhaltenden 
Mietenpolitik ein sozialer Sta-
bilitätsfaktor. Sie würden sich 
beim Bau bezahlbarer Woh-
nungen noch mehr engagieren 
als ohnehin schon, wenn die 
Baukosten nicht so dramatisch 

gestiegen wären. Sie liegen in Ballungsregi-
onen mittlerweile bei mehr als 4.000 Euro 
pro Quadratmeter. Eine kostendeckende 
Miete liegt dann bei 12 Euro und mehr 
pro Quadratmeter. Dieser Mietpreis ist mit 
dem genossenschaftlichen Grundverständ-
nis kaum vereinbar.“  (ens/schi) 

Ohne geeignete Förderbedingungen wird der Bestand an Sozialwohnungen 
in Niedersachsen deutlich schrumpfen.
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Hausmanagement: Entsorgung 14. März 2018, Hamburg

Dieses Seminar vermittelt die sinnvolle Planung des Abfallmanagements. Das Angebot 
richtet sich an Hausmeister, Hausverwalter sowie Mitarbeiter aus dem Bereich Technik. 
Schwerpunkte des Seminars sind Abfallpläne und deren Umsetzung sowie Recycling und 
die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen. Außerdem wird auf die Entsorgung von Son-
dermüll eingegangen.
Weitere Infos: VNW, Andreas Daferner, Telefon: 040/52011218, E-Mail: daferner@vnw.de,  

Internet: www.vnw.de   

Investitionsrechnung  14. März 2018, Berlin 

In diesem Seminar werden Kenntnisse rund um die professionelle Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung vermittelt. Das Angebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die Investi-
tionsentscheidungen treffen oder vorbereiten. Kaufmännische Grundkenntnisse werden 
vorausgesetzt. Inhaltliche Schwerpunkte sind Elemente und Merkmale einer professio-
nellen Investitionsrechnung sowie finanzthematische Grundlagen. Außerdem Ein- und 
Auszahlungen zur Ermittlung von Cashflows, Rentabilitätsrechnung zur Ermittlung des 
Return on Investment (ROI), Berücksichtigung von Risiko und Unsicherheit, Auswirkungen 
auf Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Tipps und Tricks und vermeidbare Fehler. 
Die Teilnehmer des Seminars lernen, eine geeignete Struktur für eine Wirtschaftlichkeits-
betrachtung zu erarbeiten und einen strategischen Projektüberblick geben zu können.
Weitere Infos: BBA, Pierre Poetz, Telefon: 030/23085518, E-Mail: pierre.poetz@bba-campus.de,  

Internet: www.bba-campus.de  

Umgang mit neuen Medien 19. März 2018, Bochum

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Im Büro ist der Umgang mit 
Internet, Smartphones sowie sozialen Netzwerken angekommen. Die virtuelle Welt bringt 
neue Begriffe und Herausforderungen mit sich, die es zu verstehen gilt. Dieses Seminar 
vermittelt wertvolle Tipps für den effizienten Umgang mit neuen Medien im Büroalltag. 
Inhaltliche Schwerpunkte sind Cloud-Computing und Big Data, Internetrecherche und der 
richtige Einsatz von Google und Co., Social Media und Networking sowie moderne Apps 
und Tools für die virtuelle Zusammenarbeit. 
Weitere Infos: EBZ, Virginia Pokorski Telefon: 0234/9447599, E-Mail: akademie@e-b-z.de,  

Internet: www.e-b-z.de

Beleidigung, Lärm, Verwahrlosung 19. März 2018, Magdeburg

In diesem Seminar werden typische Beschwerdefälle anhand von praktischen Beispielen und 
Lösungsmöglichkeiten vorgestellt und besprochen. Das Seminar richtet sich an Geschäfts-
führer, Vorstände und Mitarbeiter, die mit der speziellen Materie befasst sind. Inhaltliche 
Schwerpunkte sind unter anderem der Schriftverkehr mit Störern, Kündigungsfälle bei 
Beleidigung, Lärm oder im Falle eines psychisch kranken Mieters, der Sonderfall Verwahr-
losung, Möglichkeiten der außergerichtlichen Schlichtung und gerichtliche Maßnahmen. 
Weitere Infos: VdW/VdWg, Sylke Pausch, Telefon: : 0391/7441910, E-Mail: sylke.pausch@vdw-lsa.de, 

Internet: www.vdwvdwg.de 

Genossenschaftsmitglieder als Mieter  20. März 2018, Erfurt 

In diesem Seminar werden mietrechtliche Fragen speziell im Hinblick auf Genossenschaf-
ten anhand von aktuellen Urteilen und relevanter Rechtsprechung erörtert. Rechtliche 
Besonderheiten der Genossenschaften regeln das Genossenschaftsgesetz und die jeweilige 
Satzung. In den letzten Jahren haben Rechtsprechung und Gesetzgebung das Genossen-
schaftsbild verändert. Themen dieses Seminars sind unter anderem die strikte Trennung 
zwischen Mitgliedschaft und Nutzungsvertrag, Rechtsfolgen bei Insolvenz des Genossen-
schaftsmieters, der Gleichbehandlungsgrundsatz bei Mieterhöhungen, die Identität zwi-
schen Genossenschaftsanteilen und Kaution sowie die Kündigung im Todesfall.
Weitere Infos: vtw, Isabell Füldner, Telefon: 0361/34010224, E-Mail: isabell.fueldner@vtw.de,  

Internet: www.vtw.de 

Die web-Präsenz der wi finden Sie unter www.
haufe.de/immobilien in der rechten Seitenhälfte, 
indem Sie bis zum Menüpunkt „Zeitschriften” nach 
unten scrollen und dort anhand der Menüpfeile die 
wi auswählen. 

Um das Online-Archiv der wi nutzen zu können, 
klicken Sie oben rechts auf „Anmelden” und 
geben dort Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort 
ein. Sollten Sie noch über kein Benutzerkonto auf  
www.haufe.de verfügen, können Sie unter „Neu
registrierung” ein Konto anlegen.

Nach der Anmeldung erscheint oben rechts, neben 
Ihrem Benutzernamen unter „Meine Produkte star-
ten”, die wi. Anschließend können Sie alle Ausga-
ben der wi als Blätter-PDFs auf Ihrem PC, Tablet oder 
Smartphone anschauen. Sollte das nicht der Fall sein, 
wenden Sie sich bitte an das Haufe-Service-Center 
unter 08007234253 (kostenlos) und geben dort 
Ihre E-Mail-Adresse an. Diese wird dann mit Ihrem 
Print-Abonnement der wi verknüpft – anschließend 
erscheint die wi als Online-Produkt in Ihrer Übersicht.

OnlineArchiv

Torsten Knauer, Vorstandsmitglied der 
EVM Berlin eG, feierte am 7. Januar 2018 

seinen 55. Geburtstag. Er ist Delegierter zum 
GdW-Verbandstag. 
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Bestimmung des Zeitpunktes eines Mangels bei Altbauwohnung  

ZAHL DER WOCHE

Milliarden Euro flossen im Jahr 2016 
in Deutschland in die Erstellung und 
Erhaltung von Bauwerken. Der größte 
Teil entfällt hierbei mit rund 57 Prozent 
– insgesamt 200 Milliarden Euro – auf 
den Wohnungsbau. Für diese Zunahme 
ist die in den letzten Jahren sehr posi-
tive Entwicklung im Wohnungsneubau 
verantwortlich. Wie das Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) in einer aktuellen Analyse des 
Bauvolumens weiter mitteilte, liegt 
der Anteil des Wohnungsbaus in der 
Großregion Nord-Ost insbesondere 
durch die rege Bautätigkeit im Groß-
raum Berlin bei überdurchschnittli-
chen 61 Prozent. Auch in Mitte-West 
hat sich der Anteil des Wohnungs-
baus am gesamten Bauvolumen deut-
lich erhöht, während in den anderen 
Ländern nur geringe Veränderungen 
auszumachen sind. Bundesweit ten-
denziell rückläufig ist der öffentliche 
Bau. Derzeit erfolgen rund 13 Prozent 
der getätigten Investitionen durch die 
öffentliche Hand. Das Ausbaugewerbe 
ist mit 129,5 Milliarden Euro erbrachter 
Bauleistung weiterhin die wichtigste 
Produzentengruppe und liegt deutlich 
vor dem Bauhauptgewerbe, bei dem 
rund 108 Milliarden Euro verzeichnet 
wurden. Das Ausbaugewerbe erbringt 
somit rund 37 Prozent des gesamten 
Bauvolumens. Im regionalen Vergleich 
gibt es erkennbare Unterschiede bei 
der Aufteilung des Bauvolumens auf 
die Produzentengruppen. 

350

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Immo-
bilienwirtschaft Deutschland (BID) ver-
anstaltet am 18. Januar 2018 ihren Jah-
resempfang in der Akademie der Künste 
am Pariser Platz in Berlin. Als prominen-
ten Gast wird die BID Günther Oettinger, 
EU-Kommissar für Haushalt und Perso-
nal, begrüßen. Erwartet werden zahlrei-
che hochkarätige Abendgäste aus Politik, 
Wirtschaft und Verbänden.

Am 1. Februar laden der Deutsche 

Recht so

„In der Entscheidung ging es um eine Altbauwohnung. Der Feuchtig-
keitsschaden konnte nur dadurch vermieden werden, dass der Mie-
ter dreimal täglich für etwa neun Minuten lüftete. Dies aber erachtete 
das Gericht als nicht mehr zeitgemäß. Hier ist das Gericht jedoch nicht 
konsequent. Gefestigte Meinung ist, dass der Vermieter den Standard 
schuldet, der zum Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses bestand. Hier 
war die Errichtung des Hauses maßgeblicher Zeitpunkt. Wenn aber der geschuldete 
Standard bedeutet, dass zur Vermeidung von Schimmelpilzbildungen dreimal tägliches 
Lüften erforderlich ist, so ändert dies nichts am geschuldeten Standard. Ansonsten 
würde durch die Hintertür ein Standard verlangt werden, der nicht dem Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses entspricht, sondern dem aktuellen.“  

EXPERTENMEINUNG von Carsten Herlitz Justiziar des GdW

Fo
to

: S
eb

as
tia

n 
Sc

ho
bb

er
t

Mit Urteil vom 17. November 2017 (Aktenzeichen: 14 S 107/17) hat das Landgericht 
Lübeck entschieden, dass es bei der Frage, ob eine Mietwohnung einen Mangel auf-
weise, unter Berücksichtigung des vereinbarten Nutzungszwecks und des Grundsatzes 
von Treu und Glauben zu prüfen sei, was der Vermieter schuldet beziehungsweise wel-
chen Standard der Mieter aufgrund seines Vertrages erwarten kann. Für die Ermittlung des 
vertragsgemäßen Standards ist, soweit die Bauweise zu bewerten ist, grundsätzlich der 
Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes maßgeblich. Dabei dürfe der Mieter jedoch einen 
Mindeststandard erwarten, der den heutigen Maßstäben gerecht werde. Weiter meint 
das Gericht, dass Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzerscheinungen unabhängig von 
deren Ursache einen Mietmangel darstellen, da hierdurch die Eignung zum vertraglich vor-
gesehenen und geschuldeten Gebrauch beeinträchtigt werde. Dem stehe nicht entgegen, 
dass die Wohnung dem zur Zeit ihrer Errichtung geltenden DIN-Vorschriften entsprochen 
hat und bei der Erstellung die Regeln der Baukunst eingehalten worden sind.   

Q
ue

lle
: D

eu
ts

ch
e 

Fr
ie

dr
ic

h-
W

ilh
el

m
-R

ai
ff

ei
se

n-
G

es
el

ls
ch

af
t 

e.
V.

Genossenschafts- und Raiffeisenverband 
(DGRV) und der GdW zum traditionellen 
Jahresempfang der Genossenschaften 
ins Haus der DZ Bank am Pariser Platz in 
Berlin ein. In diesem Jahr steht die Ver-
anstaltung ganz im Zeichen des 200. 
Geburtstags des Genossenschaftspio-
niers Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Der 
Empfang beginnt um 19 Uhr, Einlass ist 
ab 18 Uhr. Im Vorfeld des Jahresemp-
fangs findet ab 10 Uhr an gleicher Stelle 
erneut der Bundeskongress genossen-
schaftliche Energiewende statt. Aus-
führlichere Infos hierzu erhalten Sie in 

einer der kommenden Ausgaben der wi.  (schi) 

 Weitere Infos zu Programm und Anmeldung erhalten Sie für den 

18. Januar unter presse@bid.info sowie für den 1. Februar  

unter www.dgrv.de/reg/empfang   
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18. Januar & 1. Februar 2018, Berlin 

Jahresempfänge der Wohnungs und Immobilienwirtschaft 
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